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Spielerpässe richtig ausgefüllt!

Erstmaliges Ausfüllen eines Spielerpasses

So sollte ein Pass (siehe unten) für einen Spieler ausgefüllt sein,
der erstmals eine bzw. eine neue Spielberechtigung bekommt.

1. Eingeklebt sein muss ein Passfoto, das weder abgestempelt
noch älter als ein Jahr sein darf! Gute Digitalbilder dürfen
ebenfalls verwendet werden.

2. Die Angaben zur Person bitte deutlich in Druckschrift und
mit Kugelschreiber eintragen, hierbei den LV-
Passkontrollabschnitt nicht vergessen! Tinte, Filz- bzw.
Bleistift dürfen nicht verwendet werden!

3. Die Felder für Vereinsnamen und Vereinsnummer ausfüllen!
Ein Stempel für den Vereinsnamen ist hierbei nicht
erforderlich.

4. Bitte die eigenhändige Unterschrift nicht vergessen, diese
ist zwingend notwendig!

5. Spielberechtigungen sind über die NVV-Passstelle (Ferd.-
Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover) zu beantragen.

Wenn der alte Pass abgelaufen ist

Wird ein neuer Pass ausgestellt, weil der alte Pass abgelaufen
ist, so ist der alte Pass beizulegen. Auf dem LV-
Passkontrollabschnitt muss dann die Nummer des alten Passes

und, wenn der Name gewechselt hat, auch der Name, der auf
dem alten Pass steht, eingetragen werden. Ändern sich die
persönlichen Daten, z.B. durch Heirat, ist ebenfalls ein neuer
Pass auszustellen.

Vereins- und Verbandswechsel

Bei einem Vereinswechsel muss der beizulegende Pass des alten
Vereins den Freigabevermerk für Vereinswechsel enthalten
(Freigabedatum sowie Unterschrift des Abteilungsleiters).
Keine Schwierigkeiten gibt es, wenn das Datum vor dem
1. August liegt. Steht 1. August oder ein späterer Termin im
Pass, gibt es drei Monate Spielsperre. Auf dem LV-Passkontroll-
abschnitt des neuen Passes muss dann ebenfalls die alte
Passnummer (sowie ggf. ehemaliger Name) angegeben
werden. Der hier einzutragende Verein ist aber der neue,
muss also mit dem übereinstimmen, der unter
”Spielberechtigung für Verein” eingetragen ist, da der LV-
Passkontrollabschnitt immer das Gegenstück zu dem gerade
gültigen bzw. zu beantragenden Pass ist!

Alten Pass zurück?

Will jemand seinen alten Pass zur Erinnerung behalten, so ist
bei der Einsendung ein Zettel mit dem Vermerk ”Den alten Pass
bitte zurück” beizulegen.

Rückumschlag

Denkt immer an einen ausreichend frankierten Rückumschlag!


